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1 Zielsetzung des COVID-19-Präventionskonzeptes  

 

Dieses Präventionskonzept dient der Absicht, die geforderten Inhalte strukturiert und 

vollständig darzulegen, um dem nachfolgenden Ziel zu entsprechen: "Der oder die 

Einzelne soll sich bei einem Besuch des Trainings in der Kampfkunstschule 

Tiger Kwon keinem höheren Infektionsrisiko aussetzen als bei sonstigem 

Kontakt mit Me nschen im öffentlichen Raum. " 

 

Die folgenden Gesetze, Verordnungen, Normen und Guidelines wurden bei der 

Erstellung dieses COVID-19-Präventionskonzeptes berücksichtigt: 

¶ Epidemiegeesetz 1950 

¶ COVID-19-Maßnahmengesetz 

¶ 441. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz vom 25.10.2021, mit der die Verordnung über weitere 

Öffnungsschritte in Bezug auf die COVID-19-Pandemie (3. COVID-19-

Maßnahmenverordnung) erlassen und geändert wird 

¶ Empfehlungen für die inhaltliche Gestaltung eines COVID-19-

Präventionskonzeptes für Veranstaltungen im Bereich von Kunst und Kultur 
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2 Informationen zu COVID -19 

 

COVID-19 ist eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte 

Infektionskrankheit. Sie wurde erstmals 2019 in der Metropole Wuhan (Provinz 

Hubei) beschrieben, entwickelte sich im Januar 2020 in der Volksrepublik China zur 

Epidemie und breitete sich schließlich zur weltweiten COVID-19-Pandemie aus. Die 

genaue Ausbruchsquelle ist derzeit noch unbekannt. Es wird angenommen, dass 

sich das Virus wie andere Erreger von Atemwegserkrankungen hauptsächlich durch 

Tröpfcheninfektion verbreitet. 

 

Die nachstehenden Ausführungen basieren auf Informationen des  

¶ Österreichischen Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz (BMSGPK),  

¶ der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

(AGES),  

¶ der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie & 

Präventivmedizin (ÖGHMP), 

¶ dem Robert-Koch-Institut (RKI) und  

¶ der World Health Organization (WHO). 

 

2.1 Übertragungswege  

 

Hauptübertragungsweg bei SARS-CoV-2 ist gemäß ÖGHMP sowie RKI die 

respiratorische Aufnahme virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, 

Sprechen und Niesen entstehen. Je nach Partikelgröße unterscheidet man Tröpfchen 

oder Aerosole. Der Übergang ist fließend. Durch Austrocknung in der Luft können aus 

Partikel, die in Tröpfchengröße ausgeschieden werden, Tröpfchenkerne entstehen. 

Beim Atmen und Sprechen, aber noch weitaus stärker beim Schreien und Singen 

werden Aerosole ausgeschieden. Beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich 

deutlich mehr Tröpfchen. Die Exposition gegenüber Tröpfchen und Aerosolen im 

Umkreis von 1-2 Meter um eine infizierte Person ist erhöht. Während Tröpfchen schnell 

zu Boden sinken können Aerosole, vor allem in geschlossenen Räumen, in der Luft 

schweben und sich verteilen. 

 

Infektionsübertragung durch Oberflächen, die kurz davor mit SARS-CoV-2 

kontaminiert wurden sind gemäß ÖGHMP denkbar. Aufgrund der relativ geringen 

Stabilität von SARS-CoV-2 in der Umwelt ist eine Infektionsübertragung jedoch nur 

über einen kurzen Zeitraum wahrscheinlich. Gemäß der ÖGHMP sind unbelebte 

Oberflächen allenfalls dann relevant, Ăwenn sie deutlich mit Nasen-Rachensekret von 



COVID-19 Präventionskonzept        Kampfkunstschule Tiger Kwon 

 

Trainingsstandort e: Mehrzweckhalle Aistersheim   3 

Version: 1. 3 vom 31 .10 .2021  

Virus-Ausscheidern beschmutzt wurden und diese Anschmutzung kurz darauf über 

Finger oder Gegenstände mit den Schleimhäuten einer empfänglichen Person in 

Berührung kommt. Es geht also bei dieser ungewöhnlichen Übertragungsform um 

Menge und Zeit und um Effekte, die schon durch achtsames Handeln weitgehend 

vermieden werden können." 

 

In obigem Zusammenhang verweist das RKI darauf, dass die konsequente Umsetzung 

der Händehygiene die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von 

Krankheitserregern auf oder durch Oberflächen darstellt. 

 

2.2 Symptome  

 

Krankheitssymptome von COVID-19 sind (in absteigender Reihenfolge nach 

Häufigkeit des Auftretens1): 

¶ Husten (≈ 40 %) 

¶ Fieber (≈ 27 %) 

¶ Schnupfen (≈ 29 %) 

¶ Störung des Geruchs- und/oder Geschmacksinns (≈ 22 %) 

¶ Pneumonie (≈ 1 %) 

 

Weitere Symptome können sein: Halsschmerzen, Atemnot, Appetitlosigkeit, 

Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis, 

Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie, Somnolenz 

 

  

                                            
1 Stand 22. März 2021 - Robert Koch Institut 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=04851D7453844930A10E740B4A8

32924.internet071?nn=13490888#doc13776792bodyText8)  
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2.3 Fallklassifizierungen 

 

2.3.1 Verdachtsfall 

 

Jede Person, die die klinischen Kriterien erfüllt. 

 

2.3.2 Wahrscheinlicher Fall 

 

¶ Jede Person, die die klinischen und die epidemiologischen Kriterien erfüllt, 

oder 

¶ Jede Person, die das diagnostische Bildgebungskriterium erfüllt, 

oder 

¶ Jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen 

 

2.3.3 Bestätigter Fall 

 

¶ Jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer Nukleinsäure, 

unabhängig von klinischer Manifestation, 

oder 

¶ Jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen UND die die 

klinischen Kriterien erfüllt, 

oder 

¶ Jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen UND die die 

epidemiologischen Kriterien erfüllt. 

 

2.4 Klinische Kriterien 

 

Jede Person mit mindestens einem der folgenden Symptome: 

¶ Husten 

¶ Fieber 

¶ Kurzatmigkeit 

¶ plötzliches Auftreten einer Störung bzw. Verlust des Geschmacks- oder 

Geruchssinns 

 



COVID-19 Präventionskonzept        Kampfkunstschule Tiger Kwon 

 

Trainingsstandort e: Mehrzweckhalle Aistersheim   5 

Version: 1. 3 vom 31 .10 .2021  

2.5 Diagnostisches Bildgebungskriterium 

 

Radiologische Hinweise auf COVID-19 kompatible Läsionen. 

 

2.6 Epidemiologische Kriterien 

 

¶ Kontakt wie definiert für Kontaktperson Kategorie I und II (siehe Dokument 

"Behördliche Vorgangsweise bei SARS-CoV-2 Kontaktpersonen: 

Kontaktpersonennachverfolgung") 

 

2.7 Labordiagnostische Kriterien 

 

¶ Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer Nukleinsäure in einer klinischen Probe 

mittels PCR 

¶ Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen in einer klinischen Probe 

mittels Antigentest 
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2.8 Risikogruppen  

 

Die Webseite des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz listet die nachfolgenden medizinischen Hauptindikatoren auf: 

1. fortgeschrittene chronische Lungenkrankheiten, welche eine dauerhafte, 

tägliche, duale Medikation benötigen 

2. chronische Herzerkrankungen mit Endorganschaden, die dauerhaft 

therapiebedürftig sind, wie ischämische Herzerkrankungen sowie 

Herzinsuffizienzen 

3. aktive Krebserkrankungen mit einer jeweils innerhalb der letzten sechs 

Monate erfolgten onkologischen Pharmakotherapie (Chemotherapie, 

Biologika) und/oder einer erfolgten Strahlentherapie sowie metastasierende 

Krebserkrankungen auch ohne laufende Therapie 

4. Erkrankungen, die mit einer Immunsuppression behandelt werden müssen 

5. fortgeschrittene chronische Nierenerkrankungen 

6. chronische Lebererkrankungen mit Organumbau und dekompensierter 

Leberzirrhose ab Childs-Stadium B 

7. ausgeprägte Adipositas ab dem Adipositas Grad III mit einem BMI >= 40 

8. Diabetes mellitus 

9. arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganschäden, insbesondere 

chronische Herz- oder Niereninsuffizienz, oder nicht kontrollierbarer 

Blutdruckeinstellung. 

 

Diese medizinischen Hauptindikationen werden in §2 (1) der COVID-19-

Risikogruppe-Verordnung weiter unterteilt und detailliert beschrieben. 
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2.9 Grundsätzliche Verhaltensregeln  

 

Die wichtigsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz für andere 

Personen vor der Ansteckung mit Erregern respiratorischer Infektionen sind gemäß 

BMSGPK 

¶ Händeyhgiene  

Regelmäßiges reinigen der Hände mit Seife oder einem Desinfektionsmittel. 

¶ Atemhygiene  

Beim Husten oder Niesen müssen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen 

oder einem Taschentuch bedeckt werden. 

¶ Gesichtshygiene  

Mit den Fingern darf nicht das Gesicht berührt werden (vor allem Augen, Nase 

und Mund). 
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3 Kontaktdaten  

 

3.1 Veranstalter  

Kampfkunstschule Tiger Kwon 

Ing. Peter Neuwirth 

Auwiesen 27, 4676 Aistersheim 

0650 9258966 

office@tigerkwon.com 

 

3.2 Zuständige Trainer (Mitarbeiter) vor Ort  

Kickboxen: Peter Neuwirth 

Kinder-Karate: Peter Neuwirth, Kerstin Wolfsteiner 

Alle Trainer sind unter 0650 9258966 erreichbar. 

 

3.3 Präventionskonzeptverfasser  

Dieses COVID-19-Präventionskonzept wurde verfasst von: 

Ing. Peter Neuwirth 

Auwiesen 27, 4676 Aistersheim 

0650 9258966 

office@tigerkwon.com 

 

3.4 COVID-19-Beauftragte r / COVID-19-Koordinator  

Als COVID-19-Beauftragter / COVID-19-Koordinator wurde bestellt: 

Ing. Peter Neuwirth 

Auwiesen 27, 4676 Aistersheim 

0650 9258966 

office@tigerkwon.com 

 

3.5 Zuständige Behörde  

BH Grieskirchen 

07248 603 0 

bh-gr-ef.post@ooe.gv.at 

  

mailto:office@tigerkwon.com
mailto:office@tigerkwon.com
mailto:office@tigerkwon.com
mailto:bh-gr-ef.post@ooe.gv.at
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4 Beschreibung des Vorhabens  

 

Kampfkunst- bzw. Kampfsporttraining in den Disziplinen Kickboxen, Kobudo, Kickbox-

Aerobic und Kinder-Karate für Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsenen. 

 

4.1 Trainingsplan  

 

Datum  Uhrzeit  Disziplin  Ort 

Dienstags 
17:00 – 18:00 
18:00 – 19:30 

Kinder-Karate 
Kickboxen 

Mehrzweckhalle Aistersheim 

Tabelle 1: Ablauf 

 

 

4.2 Sportstätte  

 

Mehrzweckhalle Aistersheim, 4676 Aistersheim Nr. 10 
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5 Durchführung des Risikomanagment-Prozesses 

Lageplan der Mehrzweckhalle Aistersheim siehe Anhang Pkt. 9.5. 

5.1 Ziele 

 

Das strategische Schutzziel lautet: "Der oder die Einzelne soll sich bei einem 

Training in der Kampfkunstschule Tiger  Kwon  keinem höheren Infektionsrisiko 

aussetzen als bei sonstigem Kontakt mit Menschen im öffentlichen Raum. " 

 

Das Infektionsrisiko wird maßgeblich durch die möglichen Übertragungswege 

(Tröpfchen, Aerosole, Übertragung durch Oberflächen - siehe Kapitel 2.1) bestimmt. 

Um obiges Schutzziel zu erreichen werden nachfolgende operative Schutzziele 

abgeleitet: 

 

Reduktion des Infektionsrisikos via Tröpfchen  

 3G-Nachweis 

 Gewährleistung der Atemhygiene 

 

Reduktion des Infektionsrisikos via Aerosole  

 Gewährleistung der Atemhygiene 

 In Innenräumen: Sicherstellung einer ausreichenden Raumluftwechselrate 

 

Reduktion des Infektionsrisikos via Schmierinfektion  

 Gewährleistung der Händehygiene 

 Gewährleistung der Gesichthygiene 

 Reduktion von Kontaktintensitäten  

 Gewährleistung der Reinigung von Handkontaktflächen 

 

COVID-19 relevantes Informationsmanagement für Stakeholder  

 Unterstützung der behördlichen Vorgangsweise bei eventueller SARS-CoV-2 

Kontaktpersonennachverfolgung 

 Bereitstellung COVID-19 relevanter Schulungen für MitarbeiterInnen 

 Bereitstellung COVID-19 relevanter Informationen für KundInnen (Sportler) 

 Sicherstellung der Umsetzung der COVID-19 Maßnahmen 

 

 



COVID-19 Präventionskonzept        Kampfkunstschule Tiger Kwon 

 

Trainingsstandort e: Mehrzweckhalle Aistersheim   11  

Version: 1. 3 vom 31 .10 .2021  

5.2 Risikobeurteilung 

Basierend auf den Zielen werden jene Risiken behandelt, die die Erreichung eines der 

definierten Schutzziele gefährdet. 

 

5.2.1 Gefahren mit Einfluss auf ĂGewªhrleistung der Atemhygieneñ 

Gefahr: 

Erhöhung des Infektionsrisikos durch Husten oder Niesen. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Beim Husten oder Niesen müssen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder 

einem Taschentuch bedeckt werden. 

 

5.2.2 Gefahren mit Einfluss auf ĂSicherstellung einer ausreichenden 

Raumluftwechselrateñ 

Gefahr: 

Nicht ausreichende Raumluftwechselrate. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Dies wird durch die integrierte Hallenlüftung als auch durch das Öffnen aller Türen und 

Fenster gewährleistet. 

 

5.2.3 Gefahren mit Einfluss auf ĂGewªhrleistung der Hªndehygieneñ 

Gefahr: 

Kontaminierte Hände und dadurch Erhöhung des Infektionsrisikos. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Hygienische Händedesinfektion ist durch berührunglose Desinfektionsspender 

gewährleistet. 

5.2.4 Gefahren mit Einfluss auf ĂGewªhrleistung der Gesichthygieneñ 

Gefahr: 

Mit Fingern sollen Gesicht, Nase und Augen nicht berührt werden. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Durch schriftliche Informationen an die KundInnen (Sportler) und Schulung der 

MitarbeiterInnen, sowie durch Aushang von entsprechenden Informationsschildern vor 

Ort. 
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5.2.5 Gefahren mit Einfluss auf ĂReduktion von Kontaktintensitªtenñ 

Gefahr: 

Direkter Kontakt zu Gegenständen (Trainingsutensilien) die von Person zu Person 

übergeben werden, bzw. von einer Vielzahl an Personen verwendet werden. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Hygienische Händedesinfektion in stark verkürzten Intervallen. Reinigung oder 

persönliche Zuweisung der Gegenstände (Trainingsutensilien). 

 

5.2.6 Gefahren mit Einfluss auf ĂGewªhrleistung der Reinigung von 

Handkontaktflªchenñ 

Gefahr: 

Fehlende Reinigung von Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter, Handläufe, 

etc.) 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Vor und nach dem Training werden die Handkontaktflächen durch 

Oberflächendesinfektionsmittel gereinigt. 

 

5.2.7 Gefahren mit Einfluss auf ĂUnterst¿tzung der behºrdlichen 

Vorgangsweise bei eventueller SARS-COV-2 

Kontaktpersonennachverfolgungñ 

Gefahr: 

Fehlende Registrierung der KundInnen (Sportler) und externen Personen (z.Bsp. 

Zuschauer). 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Durch unsere Check-In App MATOOL werden alle KundInnen (Sportler) registriert. 

Externe Personen (z.Bsp. Zuschauer) werden bei einem Aufenthalt von länger als 

15min ebenfalls registriert. 
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5.2.8 Gefahren mit Einfluss auf ĂBereitstellung COVID-19 relevanter 

Schulungen f¿r MitarbeiterInnenñ 

Gefahr: 

Unzureichende Informationen zu COVID-19 relevanten Themen für MitarbeiterInnen. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Aktuelle COVID-19 relevante Themen und Schulungsinformaitonen werden online auf 

unserer Homepage allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. 

 

5.2.9 Gefahren mit Einfluss auf ĂBereitstellung COVID-19 relevanter 

Informationen für KundInnen (Sportler)ñ 

Gefahr: 

KundInnen (Sportler) sind nicht ausreichend über COVID-19 relevanten Themen 

informiert. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Durch schriftliche Informationen an die KundInnen (Sportler) und Schulung der 

MitarbeiterInnen, sowie durch Aushang von entsprechenden Informationsschildern vor 

Ort. 

 

5.2.10 Gefahren mit Einfluss auf ĂSicherstellung der Umsetzung der COVID-19 

MaÇnahmenñ 

Gefahr: 

COVID-19 Maßnahmen werden nicht oder nur mangelhaft umgesetzt. 

 

Maßnahme zur Erreichung des Schutzzieles: 

Durch schriftliche Informationen an die KundInnen (Sportler) und Schulung der 

MitarbeiterInnen, sowie durch Aushang von entsprechenden Informationsschildern vor 

Ort wird dem entgegengewirkt. Ebenso werden stichprobenartige Kontrollen durch den 

COVID-19-Koordinator durchgeführt. 
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6 Darstellung der präventiven Sicherheitsmaßnahmen  für 

KundInnen  (Sportler)  

 

Dieses Kapitel erörtert die präventiven Sicherheitsmaßnahmen zur Reduktion des 

Infektionsrisikos für KundInnen (Sportler).  

 

6.1 Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (3G 

Nachweis) 

 

Jeder Kunde bzw. Kundinn (Sportler, Zuschauer) hat einen Nachweis einer geringen 

epidemiologischen Gefahr (3G Nachweis) für die Dauer des Aufenthalts 

bereitzuhalten. 

 

Als Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr im Sinne dieser Verordnung 

gilt:  

 

1. „1G-Nachweis“: Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff 

gegen COVID-19 erfolgte 

a) Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und 

zwischen der Erst- und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein 

müssen, 

b) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur 

eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage 

zurückliegen darf, 

c) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 

molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein 

Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht 

länger als 360 Tage zurückliegen darf, oder 

d) weitere Impfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf 

und zwischen dieser und einer Impfung im Sinne der 

aa) lit. a oder c mindestens 120 Tage oder 

bb) lit. b mindestens 14 Tage 

      verstrichen sein müssen; 

 

2. „2G-Nachweis“: Nachweis gemäß Z 1 oder ein 

a) Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene 

Infektion mit SARS-CoV-2 oder eine ärztliche Bestätigung über eine in 
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den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die 

molekularbiologisch bestätigt wurde, oder 

b) Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen 

vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte 

Person ausgestellt wurde; 

 

3. „2,5G-Nachweis“: Nachweis gemäß Z 1 oder 2 oder ein Nachweis einer 

befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests 

auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen 

darf; 

 

4. „3G-Nachweis“: Nachweis gemäß Z 1 bis 3 oder ein Nachweis 

a) einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf 

SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen 

darf, 

b) über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 

Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem 

erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen 

darf, 

c) über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist, oder 

d) gemäß § 4 Z 1 der COVID-19-Schulverordnung 2021/22 (C-SchVO 

2021/22), BGBl. II Nr. 374/2021, (Corona-Testpass). 

 

Kann ein 3G-Nachweis nicht vorgelegt werden, ist ausnahmsweise ein SARS-CoV-2-

Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Betreibers einer Betriebsstätte 

gemäß den §§ 4 bis 6, einer nicht öffentlichen Sportstätte gemäß § 7, einer 

Freizeiteinrichtung gemäß § 8, eines Alten- und Pflegeheims oder einer stationären 

Wohneinrichtung der Behindertenhilfe (§ 10), einer Krankenanstalt, Kuranstalt oder 

eines sonstigen Ortes, an dem eine Gesundheitsdienstleistung erbracht wird (§ 11) 

oder des für eine Zusammenkunft Verantwortlichen (§§ 12 bis 16) durchzuführen. 

 

Die Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises gilt nicht für Kinder bis zum 

vollendeten zwölften Lebensjahr. 
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6.2 Spezifische Hygienevorgaben  ï KundInnen  (Sportler)  

 

6.2.1 Mechanische Schutzvorrichtung 

Eine Maskenpflicht (FFP2-Maskenpflicht) besteht nur dann, sofern der Zweck der 

Betretung der Sportsätte nicht die Sportausübung ist. 

 

Die Pflicht zum Tragen einer Maske oder einer den Mund- und Nasenbereich 

abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für 

Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr; Kinder ab dem vollendeten sechsten 

bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen auch eine den Mund- und Nasenbereich 

abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen. 

 

KundInnen (Sportler), die gegen Tragepflicht verstoßen werden von MitarbeiterInnen 

(Trainer) unter Beachtung des Eigenschutzes darauf hingewiesen hingewiesen. Bei 

Weigerung des Tragens werden diese Personen des Geländes verwiesen. 

 

6.2.2 Händehygiene  

 

Eine gründliche Händehygiene ist die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung 

von Krankheiterregern auf oder durch belebte oder unbelebte Oberflächen. Daher ist, 

neben der richtigen Anwendung auch auf die Auswahl der Händehygienemittel zu 

achten. 

 

Vor dem Betreten der Umkleideräume, falls diese nicht benützt werden, vor dem 

Beginn des Trainings, ist eine Handdesinfektion durchzuführen, ebenso unmittelbar 

nach Beendigung des Trainings. 

 
6.2.2.1 Standorte von Hygienemittel  

 

Desinfektionsmittelspender für KundInnen (Sportler) beim Eingang zum Turnsaal / 

Gymnastiksaal positioniert. 

  

Für die Handwaschung mit handelsüblicher Seife stehen Handwaschbecken in den 

Sanitäranlagen für Männer und Frauen zur Verfügung.  
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6.2.2.2 Bevorratung und Kontrolle von Hygienemittel  

 

Auf die unterschiedliche Nutzungshäufigkeit der Desinfektionsmittelspender wird 

geachtet (z.B. verstärkte Nutzung im Eingangsbereich) weshalb regelmäßige 

Kontrollgänge durchgeführt werden.  

 

6.2.3 Reinigung der Trainingsgeräte  

 

Vor Beginn des Trainings werden die Trainingsgeräte (Schlagpolster, Handpratzen, 

Boxsäcke, …) mit einem Oberflächendesinfektionsmittel gereinigt. 

 

6.2.4 Bereitstellen eines Absonderungsbereiches  

 

Für den Fall eines vor Ort auftretenden COVID-19-Verdachtsfalles wird die betroffene 

Person umgehend von allen anderen Personen räumlich getrennt.  

 

Im oder im unmmittelbaren Nahbereich des Absonderungsbereiches werden die 

folgenden Utensilien vorhanden sein 

¶ Mind. 2 X FFP2 Atemschutzmasken ohne Ventil 

¶ Mind. 2 X Schutzhandschuhe 

¶ Schutzbrille 

¶ Desinfektionsmittel 

¶ Erste Hilfe Kasten 

¶ Sitz- und/oder Liegemöglichkeit 

¶ Mistkübel 

¶ COVID-19 Antigen Schnelltest 

 

Die Vorgehensweise bei einem Verdachtsfall ist in Kapitel 8.1 dargestellt. 
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6.3 Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen  

 

Insgesamt stehen herrenseitig zwei Pissoirs und zwei Sitzzellen sowie damenseitig 

zwei Sitzzellen zur Verfügung.  

 

Für die Handwaschung mit handelsüblicher Seife stehen, unter Berücksichtigung des 

Mindestabstandes, insgesamt ein Handwaschbecken in den Sanitäranlagen für 

Männer und eines in den Sanitäranlagen für Frauen zur Verfügung.  

 

Es bestehen die folgenden Vorgaben für Toilettenanlagen: 

¶ Türen werden, wo möglich, in möglichst langanhaltender oder dauerhafter 

Offenstellung gehalten um die mögliche Frischluftzufuhr zu erhöhen. 

 

6.4 Information smaßnahmen für KundInnen  (Sportler)  

 

Die nachstehenden Inhalte werden Kundinnen zur Kenntnis gebracht: 

 

¶ Kein Händeschütteln, Umarmungen, etc.  

¶ Waschen Sie Ihre Hände häufig 

¶ Berühren Sie nicht Augen, Nase und Mund 

¶ Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge oder in ein  

¶ Wenn COVID-19-Symptome vorhanden sind oder befürchtet werden muss 

erkrankt zu sein, die Sportstätte (Turnhalle / Gymnastiksaal) nicht betreten 

werden. 

¶ Symptome können sein: Husten, Fieber, Schnupfen, Kurzatmigkeit oder 

Atembeschwerden. Zusätzlich können die folgenden Symptome auftreten: 

Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Halsschmerzen, Katarrh 

(Entzündung der oberen Atemwege) 
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7 Darstellung der präventiven Sicherheitsmaßnahmen für 

MitarbeiterInnen  (Trainer)  

 

Dieses Kapitel erörtert die präventiven organisatorischen, baulichen und technischen 

Sicherheitsmaßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos für MitarbeiterInnen.  

 

7.1 Nachweis einer geringen epidimeiologischen Gefahr (3G -

Nachweis)  

 

Jeder Mitarbeiter (Trainer) hat einen Nachweis einer geringen epidemiologischen 

Gefahr (3G Nachweis) für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. Ein Zutritt in die 

Sporstätte ohne 3G-Nachweis ist nicht gestattet. 

 

Als Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr im Sinne dieser Verordnung 

gilt:  

 

1. „1G-Nachweis“: Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff 

gegen COVID-19 erfolgte 

e) Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und 

zwischen der Erst- und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein 

müssen, 

f) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur 

eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage 

zurückliegen darf, 

g) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 

molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein 

Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht 

länger als 360 Tage zurückliegen darf, oder 

h) weitere Impfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf 

und zwischen dieser und einer Impfung im Sinne der 

aa) lit. a oder c mindestens 120 Tage oder 

bb) lit. b mindestens 14 Tage 

      verstrichen sein müssen; 

 

2. „2G-Nachweis“: Nachweis gemäß Z 1 oder ein 

c) Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene 

Infektion mit SARS-CoV-2 oder eine ärztliche Bestätigung über eine in 
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den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die 

molekularbiologisch bestätigt wurde, oder 

d) Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen 

vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte 

Person ausgestellt wurde; 

 

3. „2,5G-Nachweis“: Nachweis gemäß Z 1 oder 2 oder ein Nachweis einer 

befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests 

auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen 

darf; 

 

4. „3G-Nachweis“: Nachweis gemäß Z 1 bis 3 oder ein Nachweis 

e) einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf 

SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen 

darf, 

f) über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 

Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem 

erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen 

darf, 

g) über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist, oder 

h) gemäß § 4 Z 1 der COVID-19-Schulverordnung 2021/22 (C-SchVO 

2021/22), BGBl. II Nr. 374/2021, (Corona-Testpass). 

 

Kann ein 3G-Nachweis nicht vorgelegt werden, ist ausnahmsweise ein SARS-CoV-2-

Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Betreibers einer Betriebsstätte 

gemäß den §§ 4 bis 6, einer nicht öffentlichen Sportstätte gemäß § 7, einer 

Freizeiteinrichtung gemäß § 8, eines Alten- und Pflegeheims oder einer stationären 

Wohneinrichtung der Behindertenhilfe (§ 10), einer Krankenanstalt, Kuranstalt oder 

eines sonstigen Ortes, an dem eine Gesundheitsdienstleistung erbracht wird (§ 11) 

oder des für eine Zusammenkunft Verantwortlichen (§§ 12 bis 16) durchzuführen. 
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7.2 Generelle Verhaltensregeln  für MitarbeiterInnen  (Trainer)  

 

Es gelten generell die folgenden Verhaltensregeln zum persönlichen Schutz sowie 

zum Schutz für andere Personen vor der Ansteckung mit Erregern respiratorischer 

Infektionen: 

 

¶ Händehygiene  

o Kein Händeschütteln, Umarmungen, etc. 

o Regelmäßiges reinigen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 

Sekunden) oder einem Desinfektionsmittel – insbesondere nach dem 

Naseputzen, Niesen oder Husten. 

 

¶ Atemhygiene  

o Beim Husten oder Niesen müssen Mund und Nase mit gebeugtem 

Ellbogen oder einem Taschentuch bedeckt werden 

 

¶ Gesichthygiene  

o Mit den Fingern darf nicht das Gesicht berührt werden (vor allem Augen, 

Nase und Mund). 

 

¶ Arbeitsmittel/Werkzeuge  

o Werkzeuge, Arbeitsmittel und Geräte werden personenbezogen genutzt. 

Wo dies nicht möglich ist, werden diese nach der Nutzung gereinigt. 

 

¶ Besprechungen  

Besprechungen/Schulungen finden onlinegestützt statt. Sofern dies nicht 

möglich ist wird bei Besprechungen/Schulungen beachtet: 

o Reduktion auf ein zeitliches Minimum 

o Einhaltung des Mindestabstandes (wenn möglich > 2 Meter) 

o Abhaltung im Freibereich 

o Sofern nicht im Freibereich möglich: Auf eine gute Durchlüftung des 

Raumes achten.  

 

¶ Fernbleiben  

o Bei Anzeichen von COVID-19-Symptomen zu Hause bleiben und 

unverzüglich den COVID-19-Beauftragten telefonisch kontaktieren. 

 



COVID-19 Präventionskonzept        Kampfkunstschule Tiger Kwon 

 

Trainingsstandort e: Mehrzweckhalle Aistersheim   22  

Version: 1. 3 vom 31 .10 .2021  

7.3 Organisatorische Schutzmaßnahmen  

7.3.1 Ermittlung von Anwesenheiten  - MitarbeiterInnen  (Trainer) und Kunden 

(Sportler)  

Die Ermittlung der Anwesenheiten dient der Nachvollziehbarkeit von Kontakten im 

Falle einer behördlichen Kontaktpersonennachverfolgung. 

 

MitarbeiterInnen (Trainer) dürfen nur auf Anweisung erscheinen. Jeglicher 

eigenmächtige Tausch von Diensten, eigenmächtige Ablösen oder dergleichen sind 

zu vermeiden.  

 

Alle Kunden (Sportler) haben sich beim zuständigen Mitarbeiter (Trainer) an- und 

abzumelden. Es werden die folgenden Angaben erhoben: 

¶ Name der Person 

¶ Kontaktmöglichkeit 

¶ Postleitzahl des Wohnortes 

¶ Datum und Zeitpunkt des Betretens des Gebäudes (Uhrzeit) 

¶ Datum und Zeitpunkt des Verlassens des Gebäudes (Uhrzeit) 

 

Die Anwesenheitslisten werden für 28 Tage DSGVO-konform aufbewahrt sowie nach 

Ablauf dieser Frist DSGVO-konform vernichtet. 

7.3.2 Externe Personen (Kunden, Sportler) 

Externe Personen (Kunden, Sportler) werden vor Betreten des Gebäudes über die 

Verhaltensregeln (Kapitel 7.2) in Kenntnis gesetzt. Die Räumlichkeiten der Sportstätte 

(Turnhalle / Gymnastiksaal) dürfen nur unter Einhaltung dieser Verhaltensregeln 

betreten werden. 

 

7.4 Persönliche Schutzausrüstung  (PSA) 

 

Die persönliche Schutzausrüstung sowie Medizinprodukte sind personenmäßig 

zuzuordnen.  

 

7.4.1 Hygienemasken  

Hygienemasken bzw. medizinische Gesichtsmasken werden gemäß EN 14683:2019 

entsprechend der bakteriellen Filterleistungen in zwei Typen eingeteilt: 

¶ Typ I für Patientenmasken (der "klassische" Mund-Nasen-Schutz) 

¶ Typ II für medizinisches Personal (Mund-Nasen-Schutz mit CE-Kennzeichen). 



COVID-19 Präventionskonzept        Kampfkunstschule Tiger Kwon 

 

Trainingsstandort e: Mehrzweckhalle Aistersheim   23  

Version: 1. 3 vom 31 .10 .2021  

 

Hygienemasken sind keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) sondern ein 

Medizinprodukt.  

 

Selbstgenähe Masken sind weder eine PSA noch ein Medizinprodukt. Es besteht 

keinerlei Möglichkeit der Feststellung einer Filterleistung. Die Verwendung von 

selbstgenähten Masken durch MitarbeiterInnen ist nicht gestattet. 

 

7.4.2 Partikelfiltrierende Halbmaske (Atemschutzmaske)  

 

Eine partikelfiltrierende Halbmaske (filtering face piece - FFP) bedeckt die Nase, den 

Mund und das Kinn und kann über kein Ventil bzw. ein Einatem- und/oder 

Ausatemventil verfügen. Sie ist dazu bestimmt, eine angemessene Abdichtung am 

Gesicht des Gerätträgers gegen die Umgebungsatmosphäre zu ergeben, wenn die 

Haut trocken oder feucht ist und wenn der Kopf bewegt wird. Diese Geräte dienen zum 

Schutz sowohl gegen feste als auch gegen flüssige Aerosole.  

 

Partikelfiltrierende Halbmasken werden nach ihrer Filterleistung und ihrer maximalen 

gesamten nach innengerichteten Leckage eingeteilt. Es gibt drei Geräteklassen 

(höhere Zahlen schließen den Schutz niedrigerer Geräteklassen ein): 

¶ FFP1 Masken filtern mindestens 80 % der sich in der Luft befindlichen Partikel 

bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometer. 

¶ FFP2 Masken filtern mindestens 94 % der in der Luft befindlichen Partikel bis 

zu einer Größe von 0,6 Mikrometer. 

¶ FFP3 Masken filtern mindestens 99,5 % der in der Luft befindlichen Partikel bis 

zu einer Größe von 0,6 Mikrometer. 

 

FFP2 und FFP3 Masken ohne Atemventil schützen sowohl den/die TrägerIn als auch 

das Umfeld und reduzieren die Aufnahme und Weitergabe von Infektionserregern. 

FFP2 und FFP3 Masken mit Ausatemventil schützen den/die TrägerIn, jedoch nicht 

das Umfeld. Sie reduzieren die Aufnahme, jedoch nicht die Weitergabe von 

Infektionserrergern. 

 

Wenn in diesem Konzept von zu verwendenden FFP-Masken geschrieben wird sind 

immer FFP-Masken ohne Atemventil gemeint. 

 

Atemschutzmasken zählen zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA).  
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7.4.3 Zu schulende Inhalte hinsichtlich der Nutzung von Masken  

 

Da gebrauchte Masken stark kontaminiert sein können ist es unerlässlich, dass 

¶ der/die Trägerin den Maskenkörper nicht mit den Fingern/Händen berührt, 

¶ nach dem Abnehmen der Maske die Hände gründlich reinigt oder desinfiziert, 

¶ die Maske über Nase und Mund getragen wird - eine Maske zu keinem 

Zeitpunkt um den Hals des Trägers / der Trägerin hängt, 

¶ die Maske getauscht werden muss, wenn diese feucht ist, 

¶  Masken nur einmalig verwendet werden (keine Wiederverwendung) und 

¶ eine Maske unmittelbar nach dem Gebrauch zu entsorgen ist. 

 

Eine Anziehanleitung kann Kapitel 9.1 entnommen werden 

 

MitarbeiterInnen werden neben der richtigen Anwendung auch in der richtigen 

Lagerung, Entsorgung, Erkennen von Beschädigungen und Mängel unterrichtet. 

 

7.4.4 Schutzhandschuhe  

 

Schutzhandschuhe, die sowohl den/die TrägerIn als auch andere Personen schützen 

sollen sind sowohl medizinische Produkte als auch der persönlichen 

Schutzausrüstung zuzuordnen.  

 

Je nach Anforderungsprofil müssen Schutzhandschuhe unterschiedliche 

Anforderungen erfüllen. Bezogen auf SARS-CoV-2 bedeutet dies, gemäß der EU-

Richtlinie 89/686/EWG, die Schutzkategorie II: "Schutz des Anwenders gegen den 

Kontakt mit Bakterien, Viren, Pilzen". 

Es ist jedoch anzumerken, dass die Verwendung von Schutzhandschuhen nur unter 

der richtigen Anwendung eine Schutzwirkung gegen Schmierinfektion entfalten kann.  

 

Ebenso ist zu erwähnen, dass gemäß den Ausführungen der österreichischen 

Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (siehe Kapitel 2.1) die 

Infektionsübertragung durch Oberflächen nur über einen kurzen Zeitraum 

wahrscheinlich ist und die Infektionsübertragungsgefahr durch achtsames Handeln 

weitgehend vermieden werden kann. Das Robert-Koch-Institut verweist in diesem 

Zusammenhang darauf, dass die konsequente Umsetzung der Händehygiene die 

wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern auf oder durch 

Oberflächen darstellt. 
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Aus oben genannten Gründen ist das präventive dauerhafte Tragen von 

Schutzhandschuhen nicht obligatorisch (ausgenommen hiervon sind MitarbeiterInnen 

des Reinigungsdienstes während Reinigungstätigkeiten). MitarbeiterInnen können, auf 

freiwilliger Basis, Schutzhandschuhe tragen. Bei reaktiven Maßnahmen 

(Verdachtsfall) sind von MitarbeiterInnen, die die Situation betreuen, 

Schutzhandschuhe zu tragen weshalb die zu beachtenden Regeln nachfolgend 

dargestellt und in die Schulungsmaßnahmen aufgenommen werden: 

¶ Niemals mit den Handschuhen das Gesicht berühren 

¶ Niemals die Außenseite der Handschuhe ungeschützt angreifen 

¶ Schutzhandschuhe über trockene und gereinigte Hände ziehen 

¶ Es können Schutzhandschuhe aus Textil getragen werden (diese können 

gewaschen und wiederverwendet werden) 

¶ Sofern Einweghandschuhe zum Einsatz kommen, diese nur so lange wie nötig 

tragen. Bei längerer Nutzung bildet sich Feuchtigkeit im Handschuh. 

¶ Einweghandschuhe nur einmalig verwenden und im Anschluss entsorgen 

¶ Wenn Beschädigungen sichtbar sind die Handschuhe unverzüglich entsorgen 

¶ Wurden die Handschuhe ausgezogen ist Händewaschen empfohlen 

 

Eine Anleitung über das korrekte Ausziehen von Schutzhandschuhen kann Kapitel 9.2 

entnommen werden.  

 

7.5 Informations - und Schulungsmaßnahmen  

7.5.1 Generelle Informationen  - Aushänge  

Die nachfolgenden Informationen werden an alle Mitarbeiter (Trainer) ausgehändigt: 

¶ Mindestabstand einhalten 

¶ Maskenpflicht / Mund-Nasenschutz 

¶ Husten- und Niesetikette 

¶ Regelmäßiges Händewaschen 

¶ Händekontakt vermeiden 

¶ Nicht Berühren von Augen, Nase und Mund 

¶ Contact Tracing / Erhebung von Kontaktdaten 

¶ Eintrittstest (Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr – 3G-

Nachweis) 

¶ COVID-19-Präventionskonzept 
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7.5.2 Besprechungs - / Schulungsmaßnahmen  

 

MitarbeiterInnen (Trainer) werden nachweislich und vor der ersten Arbeitstätigkeit über 

die nachfolgenden Regeln, Maßnahmen und Handlungsanleitungen unterrichtet  

 

¶ Generelle Verhaltensregeln (Abstand, Masken, Hygiene, Arbeitsmittel, 

Besprechungen) - Kapitel 7.2 

¶ Erkennbarkeit von COVID-19-Symptome - Kapitel 2.2 

¶ Vorgehen bei einem COVID-19-Verdachts- bzw. Infektionsfalles - Kapitel 8.1 

¶ Tragedauer einer Maske und Erkennbarkeit ab wann zu wechseln ist 

¶ Kontaktdaten einer Ansprechperson für Rückfragen - Kapitel 3.4 

¶ Anziehanleitung für eine Hygienemaske - Kapitel 9.1 

¶ Ausziehanleitung für Schutzhandschuhe - Kapitel 9.2 

¶ Personen, die sich nicht gesund fühlen oder COVID-19-Krankheitssymptome 

aufweisen, dürfen keinesfalls die Sportstätte (Turnhalle / Gymnastiksaal) 

betreten. Im Verdachtsfall ist umgehend der COVID-19-Beauftragte telefonisch 

zu informieren (siehe Kapitel 8.1.3). 

¶ Personen, die sich bereits innerhalb der Sportstätte (Turnhalle / Gymnastiksaal) 

befinden und sich plötzlich nicht gesund fühlen oder COVID-19-

Krankheitssymptome aufweisen müssen umgehend den COVID-19-

Beauftragten telefonisch kontaktieren (siehe Kapitel 8.1.2) 

¶ Sollte es im Haushalt eines/r Mitarbeiters/in (Trainer) einen COVID-19- 

Verdachtsfall oder -Anlassfall geben, hat er/sie die/den COVID-19-

Beauftragte/n unverzüglich zu informieren und gemäß den Anweisungen zu 

handeln. Er oder sie hat jedenfalls fernzubleiben. 

¶ Möglichkeit und Ablauf der COVID-19 Testung 

 

7.6 Unterstützung der behördlichen 

Kontaktpersonennachverfolgung 

 

Zur Unterstützung der Behörde bei der SARS-CoV-2 Kontaktpersonennachverfolgung 

werden Anwesenheitslisten aller MitarbeiterInnen (Trainer) und externer Personen 

(Kunden, Sportler) geführt. (Kapitel 7.3.1). 

 

Diese Daten werden 28 Tage in DSGVO-konformer Weise aufbewahrt und auf 

Verlangen der Gesundheitsbehörde, datenschutzkonform übergeben. Nach 28 Tagen 

werden die Unterlagen DSGVO-konform vernichtet. 
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8 Darstellung der reaktiven Sicherheitsmaßnahmen  

 

8.1 Vorgehen bei Auftreten eines COVID -19-Verdachtsfalles.  

 

Prinzipiell bestehen drei Möglichkeiten des Auftretens eines COVID-19-

Verdachtsfalles. Für alle Varianten gelten die folgenden Grundregeln: 

 

¶ Ansprechperson gegenüber der Behörde im Falle des Auftretens eines COVID-

19-Verdachtsfalles oder -Infektion ist der COVID-19-Beauftragte. 

¶ Die Meldung eines möglichen Verdachts- bzw. Infektionsfalles erfolgt an die für 

den Ort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. 

¶ Die Aufbewahrung personenbezogener Daten erfolgt für 28 Tage (laufend ab 

dem Tag der Erhebung). Im Anschluss wird eine DSGVO konforme Vernichtung 

sichergestellt. Personenbezogene Daten zur Unterstützung der behördlichen 

Vorgehensweise bei SARS-CoV-2 Kontaktpersonen-nachverfolgung werden 

ausschließlich der zuständigen Behörde, in DSGVO-konformer Variante, 

übermittelt bzw. übergeben. 

¶ Ein Sportler bemerkt/zeigt Symptome einer COVID-19 Erkrankung  

 

8.1.1 Ein/e KundIn (Sportler) bemerkt/zeigt Symptome einer COVID-19 

Erkrankung 

 

Der Verdachtsfall wird umgehend von anderen Personen isoliert und in einen, für den 

temporären Aufenthalt von COVID-19-Verdachtsfälle geeigneten, Bereich gebracht 

(Kapitel 6.2.4). Sofern sich der Absonderungsbereich in einem Raum befindet: Fenster 

öffnen und für eine gute Durchlüftung sorgen.  

 

Der/die betreuende MitarbeiterIn (Trainer) trägt mind. eine FFP2 Schutzmaske ohne 

Atemventil sowie Schutzhandschuhe.  

 

Der Sportler wird eine Schutzmaske (mind. FFP2 ohne Atemventil) überreicht und 

gebeten, diese aufzusetzen. 

 

Es ist ein dauerhafter Mindestabstand von ≥ 2 Meter einzuhalten.  

 

Der Sportler wird gebeten, sich die Hände zu desinfizieren. 
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Es wird darauf geachtet, dass sich die betreuende Persone für maximal 15 Minuten in 

denselben Raum aufhält. Der Absonderungsbereich kann sich auch in 

Außenbereichen befinden. 

 

Der COVID-19-Beauftragte wird kontaktiert. Diese/r veranlasst:  

¶ Die Rekonstruktion des Bewegungsprofiles der erkrankten Person. Es wird 

eine anlassbezogene Reinigung betroffener Bereiche (vor allem 

Handkontaktflächen) durchgeführt. 

¶ Die Ermittlung von Personen die eventuell direkten Kontakt mit potentiell 

infektiösen Sekret hatten. 

¶ Erweiterte Lüftungsmaßnahmen in betroffenen Bereichen 

 

Die weitere Vorgehensweise  

¶ Sofern es die Person wünscht oder es der Gesundheitszustand erfordert 

wird ein Rettungsdienst gerufen. 

¶ Wird der Rettungsdienst nicht von der Person gewünscht bzw. erfordert es 

der Gesundheitszustand nicht so wird die Person informiert, sich  

o unter weitere Nutzung der FFP2 Maske auf direktem Weg nach 

Hause zu begeben, 

o nach Möglichkeit den eigenen Pkw zu nutzen (keinesfalls sind die 

öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen), 

o den Kontakt zu Menschen vermeiden und  

o von zu Hause aus soll die Person die Gesundheitsberatung 1450 

kontaktieren. 

¶ Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bezirksgesundheitsbehörde. Das 

weitere Vorgehen wird durch die Bezirksgesundheitsbehörde festgelegt. 

 

 

8.1.2 Ein/e MitarbeiterIn  (Trainer)  bemerkt/zeigt Symptome einer COVID -19 

Erkrankung  

 

Der Verdachtsfall wird umgehend von anderen Personen isoliert und in einen, für den 

temporären Aufenthalt von COVID-19-Verdachtsfälle geeigneten, Bereich gebracht 

(Kapitel 6.2.3). 

 

Der/die betreuende MitarbeiterIn trägt mind. eine FFP2 Schutzmaske ohne Atemventil 

sowie Schutzhandschuhe.  
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Der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter wird eine Schutzmaske (mind. FFP2 ohne 

Atemventil) überreicht und gebeten, diese aufzusetzen. 

 

Es ist ein dauerhafter Mindestabstand von ≥ 2 Meter einzuhalten.  

 

Der Verdachtsfall wird gebeten, sich die Hände zu desinfizieren. 

 

Es wird darauf geachtet, dass sich die betreuende Persone für maximal 15 Minuten in 

denselben Raum aufhält. Der Absonderungsbereich kann sich auch in 

Außenbereichen befinden. 

 

Der COVID-19-Beauftragte wird unverzüglich telefonisch kontaktiert. Er/Sie veranlasst 

¶ Sofern der Verdachtsfall Mitglied eines festen Teams ist: Kein physischer 

Kontakt mehr zu Personen des betroffenen Teams. 

¶ Die Rekonstruktion des Bewegungsprofiles der erkrankten Person. Es wird eine 

anlassbezogene Reinigung betroffener Bereiche (vor allem 

Handkontaktflächen) durchgeführt. 

¶ Die Ermittlung von Personen die  

o direkten Kontakt mit potentiell infektiösen Sekret eines COVID-19-

Verdachtsfalles hatten. 

o sich im selben Raum für kumulativ für 15 Minuten oder länger in einer 

Entfernung ≤ 2 aufgehalten haben.  

¶ Erweiterte Lüftungsmaßnahmen in betroffenen Bereichen 

 

 

Die weitere Vorgehensweise  

 

¶ Sofern es die Person wünscht oder es der Gesundheitszustand erfordert wird 

ein Rettungsdienst gerufen. 

¶ Wird der Rettungsdienst nicht von der Person gewünscht bzw. erfordert es der 

Gesundheitszustand nicht so wird die Person informiert, sich  

o unter weitere Nutzung der FFP2 Maske auf direktem Weg nach Hause 

zu begeben, 

o nach Möglichkeit den eigenen Pkw zu nutzen (keinesfalls sind die 

öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen), 

o den Kontakt zu Menschen vermeiden und  

o von zu Hause aus soll die Person die Gesundheitsberatung 1450 

kontaktieren. 
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¶ Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bezirksgesundheitsbehörde. Das 

weitere Vorgehen wird durch die Bezirksgesundheitsbehörde festgelegt. 

 

Sollte sich der Verdachtsfall zu einem bestätigten Fall entwickeln siehe nächstes 

Kapitel. 

 

8.1.3  Ein/e MitarbeiterIn ist nachweislich an COVID -19 erkrankt  

 

Die betroffene Person wird darüber informiert, dass er/sie nicht zur Sportstätte 

(Turnhalle / Gymnastiksaal) kommen darf. 

 

Der COVID-19-Beauftragte veranlasst, sofern die nachweislich erkrankte Person 

zuvor anwesend war: 

¶ Die Rekonstruktion des Bewegungsprofiles der erkrankten Person. Es werden 

eine anlassbezogene Reinigung (vor allem Handkontaktflächen) sowie 

erweiterte Lüftungsmaßnahmen betroffener Bereiche durchgeführt.  

¶ Sofern der Verdachtsfall Mitglied eines festen Teams ist: Kein physischer 

Kontakt mehr zu Personen des betroffenen Teams. 

¶ Die Ermittlung von Personen die  

o direkten Kontakt mit potentiell infektiösen Sekret eines COVID-19-Falles 

hatten 

o sich im selben Raum für kumulativ für 15 Minuten oder länger in einer 

Entfernung ≤ 2 aufgehalten haben.  

¶ die Erhebung der Anwesenheitsliste (siehe Kapitel siehe Kapitel 7.3.1) 

¶ Kontaktaufnahme mit der Bezirksgesundheitsbehörde. Das weitere Vorgehen 

wird durch die Bezirksgesundheitsbehörde festgelegt. 
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8.1.4 Reinigungsmaßnahmen nach einem COVID -19-Verdachtsfall  

 

Es sind Reinigungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Arbeitsprozesse sowie der 

Örtlichkeit vorzunehmen.  

 

Arbeitsplätze und Arbeitsmittel von erkrankten Personen bzw. Verdachtsfällen sind bis 

zu einer Desinfektion für die weitere Verwendung zu sperren. 

 

Sofern Räume betroffen sind hat die Reinigung wie folgt zu erfolgen: 

¶ Die Reinigungsmittel sowie -utensilien werden vor Betreten des Raumes 

vorbereitet. 

¶ Es wird vor Betreten des Raumes ein Mund-Nasen-Schutz (mindestens FFP2 

ohne Atemventil) angelegt. 

¶ Räume werden gut gelüftet. 

¶ Besteht keine Möglichkeit zum Lüften muss abgeklärt werden inwiefern eine 

Verdünnung der Viruslast herstellt werden kann. 

¶ Bereiche bzw. Gegenstände oder Oberflächen, die von der erkrankten Person 

berührt wurden, werden sorgfältig, unter Anwendung einer Wischdesinfektion 

mit einem Flächendesinfektiosmittel (mit nachgewiesener, mindestens begrenzt 

viruzider Wirksamkeit), gereinigt. 

¶ Die benutzte Schutzausrüstung wird nach Verlassen des Raumes entsorgt. 

¶ Nach Verlassen des Raumes wird eine gründliche Händehygiene durchgeführt. 

¶ Die Arbeitskleidung wird nach Verlassen des Raumes gewechselt. 

¶ Im Anschluss ist der Raum wieder nutzbar. 
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9 Anhang  

 

Die nachfolgenden Anleitungen stellen Beispiele dar. Eine grafische Aufbereitung für 

eine einheitliche Gestaltung ist empfehlenswert. 

 

9.1 Handhabung des  Mund -Nasen-Schutz es (FFP2) 

 

 
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/202004_MNMaske_Blutspenden_A3_screen.pdf  

 

https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/202004_MNMaske_Blutspenden_A3_screen.pdf
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9.2 Anziehanleitung für Schutzhandschuhe  

 

 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/PSA_Fachpersonal/Handschuhe_ausziehen.pdf?__blob=public

ationFile 
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9.3 Richtiges Händewaschen  

 
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien/ 
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9.4 Anleitung hygienische Händedesinfektion  

 

 

https://www.schuelke.com/media/docs/CH-DE/Plan_Haendedesinfektion_D.pdf 

 

 

 

https://www.schuelke.com/media/docs/CH-DE/Plan_Haendedesinfektion_D.pdf
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9.5 Lageplan Mehrzweckhalle Aistersheim 

4676 Aistersheim Nr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:https://wo.doris.at/weboffice/externalcall.jsp?project=weboffice&stateID=342e29af-13b9-48df-a044-

12a27740b866&language=de&user=guest&group_id=guest&client=core 
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